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Gemarkung: Wesel

Flur: 58

Gemarkung: Lackhausen

Flur: 3

Maßstab: 1:250

Auftrags-Nr.: 22209 (Bpl-Grl-01) s

Rees, den 18. August 2022

Höhenanschluss:

Die NHN-Höhen beziehen sich auf

DHHN2016 (HST170) und wurden

mittels GNSS-Messung bestimmt.
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Zeichenerklärung
Festsetzungen:

Textliche Festsetzungen
In Ergänzung der Planzeichen wird Folgendes festgesetzt:
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

§ 1 Art und Maß der baulichen Nutzung
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA1 bis WA5) sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (nicht störende Gewerbebetriebe,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht zugelassen. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
Darüber hinaus sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB)

§ 2 Maß der baulichen Nutzung
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 festgesetzt.

§ 3 Gebäudehöhen
Die maximale Firsthöhe beträgt 10,5 m. Die maximale Traufhöhe bei den Doppelhaushälften und den Einfamilienhäusern beträgt 6,5 m. Die maximale Traufhöhe bei den
Mehrfamilienhäusern beträgt 10,5 m.
Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen der Außenfläche des aufgehenden Mauerwerks und der oberen Dachhaut.
Überschreitungen der maximal zulässigen Firsthöhe und bei Flachdächern der maximal zulässigen Traufhöhe um bis zu 0,50 m sind ausnahmsweise zulässig bei einem höheren
konstruktiven Dachaufbau durch Passiv-Energiehäuser, Photovoltaik- oder Solaranlagen.  (§ 16 Abs. 6 BauNVO)
Bezugspunkte für die Höhenfestsetzungen sind:
Maßgeblich ist jeweils die festgesetzte Höhenlage der Verkehrsfläche, von der aus der jeweilige Baukörper erschlossen wird.
Einzelhäuser: Bezugspunkt ist die dem Baukörper zugewandte Straßenbegrenzungslinie am arithmetischen Mittelpunkt zwischen den Schnittpunkten der gedachten, geradlinigen
Verlängerung der äußeren Seitenwände mit der Straßenbegrenzungslinie.
Doppel- und Reihenhäuser: Bezugspunkt ist die dem Baukörper zugewandte Straßenbegrenzungslinie am Schnittpunkt der gedachten, geradlinigen Verlängerung der gemeinsamen
Mittelwand mit der Straßenbegrenzungslinie. (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

§ 4 Fußbodenoberkante
Die Fußbodenoberkante der Erdgeschosse der baulichen Anlagen muss eine Höhe zwischen 0,1 und 0,5 m einhalten.
Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen gelten die in § 3 definierten Bezugspunkte.

§ 5 Wohneinheiten
Im WA1 sind maximal 6 Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig. Im WA2 und WA4 ist je Doppelhaushälfte 1 Wohneinheit zulässig. Im WA3 und WA5 ist eine Wohneinheit pro
Einzelhaus zulässig. Im WA3 und WA5 ist zusätzlich zu dieser Wohneinheit eine Einliegerwohnung mit maximal 50 m² zulässig, sofern dies städtebaulich verträglich ist. (§ 9 Abs. 1
Nr. 6 BauGB)

§ 6 Stellplätze, Garagen
Im WA 1 ist die Anlage von Stellplätzen nur innerhalb der festgesetzten Flächen zulässig. Garagen und Carports (Stellplätze mit offenem Schutzdach) sind in ihrem Zufahrtsbereich
mit einem Abstand von mindestens 5,00 m zur erschließenden Verkehrsfläche zu errichten. (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

§ 7 Eingrünung Garagen /Lärmschutzwand
Die den öffentlichen Verkehrswegen zugewandten Längsseiten der Garagen müssen einen Mindestabstand von 0,5 m zu diesen einhalten. Die Abstandsflächen bzw. die
Seitenwände der Garagen sind mit heimischen, standortgerechten Pflanzen (Hecke, Berankung) zu begrünen.
Die Lärmschutzwand ist der Emmericher Straße zugwandten Seite mit heimischen, standortgerechten Pflanzen (Hecke, Berankungen) zu begrünen.
Pflanzliste:
- Acer campestre Feldahron - Cornus mas Kornelkirsche
- Carpinus betulus Hainbuch - Hedera helix Gemeiner Efeu
- Ligustrum vulgare Liguster - Lunicera caprifolum Echtes Geißblatt

§ 8 Dachbegrünungen
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA1 bis WA5) sind die Dachflächen von Garagen und Flachdächern mit einer mindestens extensiven Dachbegrünung vollflächig zu begrünen.
Eine Mindestsubstratstärke von 10 cm ist einzuhalten. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausgenommen sind erforderliche haustechnische Einrichtungen und
Tageslicht-Beleuchtungselemente, sofern die in Anspruch genommenen Flächen einen Anteil von 30% der Dachfläche nicht überschreiten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

§ 9 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
Die Spielplatzfläche ist entlang der Grundstücksgrenze zum WA 3 mit einer zweireihigen Hainbuchen-Schnitthecke (Carpinus betulus), Qualität: Heckenpflanze, 2x verpflanzt,
100-125 cm; pro lfd. Meter 4 Pflanzen einzugrünen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Zusätzlich sind auf der Spielplatzfläche 3 Einzelbäume gemäß Pflanzliste,
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, STU 18-20 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Von den festgestetzten Standorten auf den Spielflächen kann auf der Fläche
abgewichen werden.
Auf den Baugrundstücken im WA1, WA3 und WA5 ist jeweils mindestens 1 Einzelbaum gemäß Pflanzliste, Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, STU 18-20 cm, anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.  (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Auf den festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sind mindestens 4 Einzelbäume gemäß Pflanzliste, Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, STU 18-20 cm, anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten.  (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Pflanzliste:
- Acer campestre Feldahorn - Fraxinus excelsior Gemeine Esche
- Acer platanoides Spitzahorn - Quercus robur Stieleiche
- Acer pseudoplatanus Bergahorn - Quercus petraea Traubeneiche
- Carpinus betulus Hainbuche - Tilia cordata Winterlinde
- Fagus sylvatica Rotbuche - Tilia platyphyllos Sommerlinde

§ 10 Regenwasserversickerung
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 44 LWG und § 55 WHG wird festgesetzt, dass das auf dem Plangebiet anfallende Regenwasser von Dachflächen baulicher Anlagen und
Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets über Mulden schadlos dem Untergrund zuzuführen ist. Eine Versiegelung ist nur zulässig, wenn durch entsprechende Gefälle
sichergestellt ist, dass ablaufendes Niederschlagswasser in angrenzende Vegetationsflächen versickern kann.

§ 11 Schalltechnische Festsetzungen
Zum Schutz schädlicher Lärmeinwirkungen ist entlang der Emmericher Straße  eine Lärmschutzwand von 4,50 m über Fahrbahnkante zu errichten.

Außenwohnbereiche
Für Balkone, Freisitze und Loggien, die einen Beurteilungspegel > 62 dB(A) im Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) aufweisen, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Durch
diese muss sichergestellt werden, dass der v.g. Beurteilungspegel nicht überschritten wird. Hiervon ausgenommen sind Balkone, Freisitze und Loggien von Wohnungen, wenn
zusätzlich in der selben Wohneinheit auf einer lärmabgewandten Seite mit einer Einhaltung des genannten Schwellenwerts von 62 dB(A) am Tag ein Balkon oder eine Loggia
errichtet wird.

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (DIN 4109:2018)
In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume
Schalldämmmaß gemäß DIN 4109 (Stand Januar 2018) einzuhalten.
Die Außenbauteile für Aufenthaltsräume sind in Bereichen mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von ≤ 60 dB(A) mit einem gesamten, bewerteten Bau-Schalldämmmaß
(R’w,ges) von mindestens 30 dB auszuführen.
In Bereichen mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von über 60 dB(A) ergeben sich die Anforderungen an das bewertete Bau-Schalldämmmaß (R’w,ges) der Außenbauteile
schutzbedürftiger Räume aus der Differenz zwischen dem maßgeblichen Außenlärmpegel (La) und den in der DIN 4109 festgelegten Richtwerten. Dabei werden die jeweilige
Raumart, das Verhältnis der gesamten Außenflächen zur Grundfläche des Raumes sowie der Fensterflächenanteil berücksichtigt.
Für Aufenthaltsräume in Wohnungen gilt als Anforderung an das gesamte bewertete Bau-Schalldämmmaß der Außenbauteile der Wert La - 30 dB (R'w,ges).
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes
SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die
unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.

Fensterunabhängige Belüftung
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume ist im gesamten Plangebiet bei einem Beurteilungspegel > 45 dB(A) im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) eine ausreichende Belüftung
durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern und Türen sicherzustellen.

Ausschluss von öffenbaren Fenstern zu Aufenthaltsräumen von Wohnungen
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume sind bei einem Beurteilungspegel oberhalb der kritischen Grenze von 70 dB(A) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) bzw. 60 dB(A) im Nachtzeitraum
(22:00 bis 06:00 Uhr) öffenbare Fenster in den betroffenen Bereichen nicht zulässig.

§ 12 Zuordnungsfestsetzung
Zum Ausgleich der durch diesen Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft sind Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplans durchzuführen, die in
einer Höhe von 22.153 Wertpunkten zu erbringen sind. Der Ausgleich erfolgt über ein im weiteren Verfahren zu benennendes Ökokonto.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)
§ 13 Vorgärten
Die Vorgärten sind definiert als die Grundstücksflächen zwischen dem jeweils erschließenden Verkehrsweg und der straßenseitigen Baugrenze bzw. ihrer Verlängerung über das
gesamte Grundstück. Sie sind mit Ausnahme der Flächen für Garagen, Stellplätze (inkl. Fahrradstellplätze) und ihrer Zufahrten, sowie Zuwegungen und Abfallbehälterstellplätze
dauerhaft zu begrünen. Mindestanforderung für die Begrünung ist dabei die Anlage eines dauerhaften Bewuchses mit standortgerechten, heimischen Pflanzen oder die Anlage von
Pflanzbeeten mit blühreichen Stauden. Mineralische Bodenabdeckungen sind unzulässig. Die Versiegelung ist in Ausmaß und Material auf das notwendige Maß zu begrenzen.In
den Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen
(mit oder ohne punktuelle Begrünung) sind unzulässig. Die Vorgärten sind offen zu gestalten. Einfriedungen der Vorgärten sind in jeglicher Art unzulässig.Lediglich entlang von
seitlichen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen in Form von Heckenbepflanzungen bis zu einer Höhe von 1,25 m zulässig. Heckenbegleitende sowie auch alleinstehende Zäune
sind unzulässig.

§ 14 Standplätze für Abfallbehälter
Abfallbehälter sind im Vorgarten nur zulässig, wenn ein Sichtschutz durch Abpflanzung und/oder begrünte Rankgerüste und/oder andere bauliche Einhausungen zur Straßenseite
hin vorgesehen wird, der mindestens die Höhe der Abfallbehälter aufweist. Der Sichtschutz ist mindestens auf Länge der zur Straße orientierten Seitenwände der
Abfallbehälter auszuführen. Die Höhe der Einhausung darf  2 m zur Straßenoberkante nicht überschreiten. Eine Mauer als Einhausung wird ausgeschlossen. (§ 14 Abs. 1 Satz 3
BauNVO)

Hinweise, Kennzeichnungen, nachrichtliche
Übernahmen und Vermerke

Bodendenkmale / Bodenfunde
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Stadt als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten,
Augustusring 3, 46509 Xanten unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für
Bodendenkmalpflege im Rheinland für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.

Kampfmittel
Da Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen, sowie konkrete Verdachte auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Schützenloch und Laufgraben) im
Plangebiet vorliegen, wird eine Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel, sowie der konkreten Verdachte empfohlen. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen
gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Weitere Vorgehensweisen sind mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung
Düsseldorf abzustimmen.
Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Bohrlochdetektion empfohlen. In
dem Fall ist der Leitfaden zur Durchführung von Bohrlochdetektionen und Baubegleitender Kampfmittelräumung (abrufbar auf der Homepage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
der BZR Düsseldorf) zu beachten.

Artenschutz
Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Belange sind Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen anzuwenden:
- V1: Beginn der Bautätigkeit außerhalb der Hauptbrutzeit (März bis Ende September).
- V2: Kann dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden, so wird eine ökologische Baubegleitung eingesetzt.
- V3: Installation „fledermausfreundlicher“ Beleuchtung (Die Leuchtmittel sollten einen geringen Ultraviolett- und Blauanteil im Spektrum verwenden). Um eine Fernwirkung auf Tiere
zu vermeiden, ist die Höhe der Lichtpunkte möglichst gering zu halten und sollte nie über die Horizontale strahlen. Der Lichtstrahl der Lampen sollte immer nach unten gerichtet sein
und die Lampen sich in einem geschlossenen, nach oben abgeschirmtem Gehäuse befinden. Auf eine nächtliche Beleuchtung sollte möglichst verzichtet werden.

Niederschlagswasserbehandlung
Für die Versickerung des Niederschlagswassers ist eine gebietsbezogene Wasserbehördliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Gehölzpflanzungen
Für die privaten Gärten und öffentlichen Freiflächen wird die Planung von Gehölzen aus der Pflanzliste (vgl. § 9) empfohlen.

Anlage der Außenwerbung
Gemäß § 28 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) dürfen Anlagen der Außenwerbung außerhalb der Ortsdurchfahrten von
Landesstraßen in eine Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden (sog. Werbeverbot).

Einsichtnahme von Vorschriften und Regelwerken
Die in den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (u.a. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse) und sonstige Regelwerke (z.B. DIN-Normen) können bei
der Stadtverwaltung Wesel im Rathaus-Anbau, Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel, Team 14 Bauleitplanung (Zimmer 332 bis 334), während der Dienststunden eingesehen werden.

Allgemeine Wohngebiete

Rechtsgrundlagen
BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S.

3634) in der zur Zeit gültigen Fassung

BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. I S. 3786) in der zur Zeit gültigen Fassung

BauO NRW: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.06.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421) in der zur Zeit
gültigen Fassung

BekanntmVO: Bekanntmachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
26.08.1999 (GV NW S. 516) in der zur Zeit gültigen Fassung

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.06.2009 (BGBl. I S 2542) in der zur Zeit gültigen Fassung

LNatSchG NRW: Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung
anderer Vorschriften (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) vom
15.11.2016 (GV. NRW. S. 934) in der zur Zeit gültigen Fassung

GO NRW: Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 i.V.m. SGV NW S. 2023) in
der zur Zeit gültigen Fassung

PlanZV: Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der zur Zeit
gültigen Fassung
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Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist am
................................................... gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 (4 u. 7) GO NRW
und gem. der Bekanntmachungsverordnung  NRW, mit dem Hinweis, das der
Bebauungsplan und die Begründung ab sofort zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten werden, ortsüblich bekanntgemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat am ......................................... die Aufstellung dieses
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ....................................................... gem. § 2 (1) ortsüblich bekannt
gemacht.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat diesem Plan als Entwurf am
......................................... zugestimmt und beschlossen, den Planentwurf mit der
Entwurfsbegründung einschließlich Umweltbericht und allen Anlagen sowie
umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB im Internet zu
veröffentlichen und öffentlich auszulegen.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Dieser Planentwurf und die Entwurfsbegründung mit Umweltbericht und allen
Anlagen sowie umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 (2) nach
BauGB ortsüblicher Bekanntmachung am ....................................................... in
der Zeit von ....................................................... bis einschl.
....................................................... im Internet veröffentlicht und öffentlich
ausgelegt.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat diesen Bebauungsplan am
................................................... gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 7 GO NRW als
Satzung und die Entscheidungsbegründung einschließlich Umweltbericht gem §
9 (8) BauGB beschlossen.

Wesel, .........................

                                             ____________________
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Gemarkung: Lackhausen
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Maßstab: 1:250

Auftrags-Nr.: 22209 (Bpl-Grl-01) s

Rees, den 18. August 2022

Höhenanschluss:

Die NHN-Höhen beziehen sich auf

DHHN2016 (HST170) und wurden

mittels GNSS-Messung bestimmt.
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Zeichenerklärung
Festsetzungen:

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist am
................................................... gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 (4 u. 7) GO NRW
und gem. der Bekanntmachungsverordnung  NRW, mit dem Hinweis, das der
Bebauungsplan und die Begründung ab sofort zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten werden, ortsüblich bekanntgemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat am ......................................... die Aufstellung dieses
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ....................................................... gem. § 2 (1) ortsüblich bekannt
gemacht.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat diesem Plan als Entwurf am
......................................... zugestimmt und beschlossen, den Planentwurf mit der
Entwurfsbegründung einschließlich Umweltbericht und allen Anlagen sowie
umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB im Internet zu
veröffentlichen und öffentlich auszulegen.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Dieser Planentwurf und die Entwurfsbegründung mit Umweltbericht und allen
Anlagen sowie umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 (2) nach
BauGB ortsüblicher Bekanntmachung am ....................................................... in
der Zeit von ....................................................... bis einschl.
....................................................... im Internet veröffentlicht und öffentlich
ausgelegt.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Der Rat der Stadt Wesel hat diesen Bebauungsplan am
................................................... gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 7 GO NRW als
Satzung und die Entscheidungsbegründung einschließlich Umweltbericht gem §
9 (8) BauGB beschlossen.

Wesel, .........................

                                             ____________________
                                                        

Entwurf und Bearbeitung:

Die Planunterlage entspricht den
Anforderungen des § 1 der
Planzeichenverordnung vom 18.
Dezember 1990.
Die Festlegung der Gemeindeplanung ist
geometrisch eindeutig.

Die Planunterlage  entspricht dem
Katasterbestand vom:

 .................................

___________________________
öffentl. best. Verm.-Ing.

Koepenweg 2a
46499 Hamminkeln

Telefon: (02857) 429521-0
info@oekoplan-ing.de
www.oekoplan-ing.de

__________________________
Planverfasser

Rechtsgrundlagen
BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S.

3634) in der zur Zeit gültigen Fassung

BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. I S. 3786) in der zur Zeit gültigen Fassung

BauO NRW: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.06.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421) in der zur Zeit
gültigen Fassung

BekanntmVO: Bekanntmachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
26.08.1999 (GV NW S. 516) in der zur Zeit gültigen Fassung

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.06.2009 (BGBl. I S 2542) in der zur Zeit gültigen Fassung

LNatSchG NRW: Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung
anderer Vorschriften (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) vom
15.11.2016 (GV. NRW. S. 934) in der zur Zeit gültigen Fassung

GO NRW: Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 i.V.m. SGV NW S. 2023) in
der zur Zeit gültigen Fassung

PlanZV: Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der zur Zeit
gültigen Fassung


